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Finanzamt Gotha Finanzamt Golhe .. Postfach 100301 • 99853 Gotha 

Firma 
Schönfels AufzUge 
GmbH&Co. KG 
Neue Str, 9-11 
99867 Gotha 

Auskunft erteilt Zimmemummer , T e1efcn (Dun::hwabl) Ihr lcicbert. Ihre Nachriebt vom o.rum 
. Herr Bischof 132 ,(03621)33-1011 107,01,2011 

Ge!<Chö.itsuic:ben ldentifikationanummern 

: 1561164126009 
I 

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStGJ 

Sicherheitsnummer: 415606011355 

: Name, Anschrift Firma Schönfels Aufzüge GmbH & Co, KG, Neue Str, 9·11, 99867 Gotha 
I-'R=:'e"'--c:";h2ts~fo~r",-m':.~~c.:...-+~p~e'rsonengesel~haft IUmsatzsteuer-IRechnungsnummer IDE197772811 

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfilnger der Bauleistung (Leistungsemptanger) von der Pflicht zum 
Steuerabzug nach § 48 Abs, 1 EStG befreit ist. 

Diese Bescheinigung gilt vom 07,01,2011 bis zum 06,01,2014, 

Wichtiger Hinweis: 

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfanger Im Original auszuhandigen, wenn sie for bestimmte 

Bauleistungen gi~, Ist die Bescheinigung for einen Zeitraum gOltlg, kann auch eine Kopie ausgehandigt wer­

den. Das Original Ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen. 


Der Leistungsempfllnger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel­

lungsbescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung 

kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt fOr Steuern (www.bzst.de) erfolgen, Dazu werden 

die Daten beim Bundeszentralamt for Steuern gespeichert und bei einer Intemetabfrage den Leistungs­

empfängern bekannt gegeben, Bestatigt das Bundeszentralamt fOr Steuem die Gültigkeit nicht oder kann 

dE"J'T~stungsempfanger eine Internetabfrage nicht durct1ftlhren, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem 

auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer 

Intemetabfrage beim Bundeszentralamt fUr Steuem oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für 

sich allein keine zur Haftung fUhrende grobe Fahrlässigkeit. 


Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt for Zahlungen, die innerhalb des 0, g. Gültigkeitszeitrau­

mes und 1 oder fUr die 0, g, Bauleistungen geleistet werden, Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungs­

empfängers mit GegenansprUchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich, 


Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten. 

Stöt er 
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